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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2037/J-NR/91, 
betreffend Polytechnischer Lehrgang, die die Abgeordneten 
Mag. Karin Praxmarer und Genossen am 26. November 1991 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Welche bildungspolitischen Zielsetzungen verfolgt das Bundes­
ministerium für Unterricht und Kunst mit den Polytechnischen 
Lehrgängen bzw. werden diese Zielsetzungen von den Polytech­
nischen Lehrgängen heute noch erfüllt? 

Antwort: 

Eine Arbeitsgemeinschaft beim Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst beschäftigt sich seit mehr als einem Jahr mit Pro­
blemen und Perspektiven des Polytechnischen Lehrgangs. Ergeb­
nisse liegen zur Begutachtung bereits vor. 
Durch den ständig steigenden Bedarf nach verbesserter Bildung im 
Bereich sogenannter Schlüsselqualifikationen, der Internatio­
nalisierung des Arbeitsmarktes und geänderter Bildungsaspira­
tionen der Schüler und Schülerinnen einerseits und geänderter 
Voraussetzungen des Polytechnischen Lehrganges durch die Haupt­
schulreform 1985 andererseits, die mit dem Schuljahr 1989/90 die 
neunten Schulstufen erreichte, ergibt sich ein gewisser Bedarf 
zur Neuregelung von Aufgaben. 
In der Beilage befindet sich der Zwischenbericht einer 
bundesweiten Arbeitsgruppe. 
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2. Gibt es konkrete Überlegungen zu einer Neugestaltung bzw. zu 
einer gänzlichen Streichung des Polytechnischen Lehrganges 
und einer sich daraus ergebenden Neuverteilung der 9. Schul­
stufe zwischen Volks- und Haupt- bzw. AHS-Unterstufenbereich? 

Antwort: 

Es werden Überlegungen in Richtung einer entscheidungsunter­
stützenden, motivierenden Eingangsphase in den ersten Wochen des 
Unterrichtsjahres und eines sowohl nach Leistungsniveaus als 
auch Interessen differenzierten Angebots angestellt. 

Parallel dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich 
mit der Frage der 9. Schulstufe auch aus der Sicht der weiter­
führenden Schulen befaßt, die das Problem des doppelten Ver­
teilerkreises nach der 8. und nach der 9. Schulstufe, eine 
mögliche Annäherung der Aufgaben aller 9. Schulstufen und eine 
ausdrückliche Regelung von Übertrittsberechtigungen in anderen 
Schulformen diskutiert. 
Darüber hinaus erscheint die Erhöhung der Durchlässigkeit vom 
Lehrabschluß in verschiedene andere Bildungswege sinnvoll. 

3. Welche Begleitmaßnahmen (Begleitlehrer, zusätzliche Deutsch­
kurse) werden gesetzt, um die hohe Anzahl der fremdsprachigen 
Absolventen erfolgreich auf das Berufsschulleben vorzube­
reiten und welche zusätzlichen Kosten entstehen dadurch? 

Antwort: 

Bei Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache im Polytechnischen 
Lehrgang ist einerseits davon auszugehen, daß jene Schüler und 
Schülerinnen, die in früheren Lebensjahren nach Österreich ein­
gereist sind, bereits intensive sprachliche und soziale Hilfe­
stellungen in Volks- bzw. Hauptschulen erhalten haben. Darüber 
hinaus werden in jenen Standorten, die stärker von Schülern mit 
nichtdeutscher Muttersprache besucht werden, vermehrt Begleit­
lehrer eingesetzt, die auch in der Berufsorientierung unter­
stützend tätig sind. 
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Für jene Schüler und Schülerinnen, die bereits über Kenntnisse 
der Unterrichtssprache verfügen, kann ein zusätzlicher Förder­
unterricht vorgesehen werden. 
Im Schuljahr 1991/92 stehen für Förderungsmaßnahmen für Schüler 
und Schülerinnen mit nichtdeutscher Muttersprache 39 Planstellen 
(Kosten ca. ÖS 15 Mio.) zur Verfügung, während 1990/91 nur 16 
Planstellen hiefür vorgesehen waren. 

4. Welche Auswirkungen hat eine EG-Integration auf den Bereich 
des Polytechnischen Lehrganges? 

Antwort: 

Welche Auswirkungen die EG-Integration auf·alle 9. Schulstufen 
hat, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden, da einer­
seits die Pflichtschulen nach derzeitiger Auffassung vom 
EG-Recht nicht berührt werden und andererseits die Fragen der 
Anrechnung im Lichte der unterschiedlichen Schulorganisationen 
der einzelnen Mitgliedsstaaten breit diskutiert werden müssen. 

Beilage 

.' 
~. 

/ 

/ l 
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1. EINLEITUNG 

Seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe des BMUKl mit Problemen und 
Perspektiven des Polytechnischen ~hrgangs, nunmehr liegt ein Zwiscbenbericht. in 
Form von Analysen und Handlungsvorschlägen vor. Zunächst werden Handlungsbedarf 
bzw Handlungsvorschlä.ge kurz gefaßt, sodann werden die Analysen dargestellt, 
welche die Handlungsvorschläge begründen. 

2. WORAUS SICH DER HANDLUNGSBEDARF ERGIBT 

2.1 VlERÄNDlERTE BEIDlINGlUNGlEN 1M GlESlEILlLSClillAJITLJIClBIJEN 1UMJFlELD DER 
SClIßJLE 

Ständig steigender Bedarf nach verbesserter Bildung besonders im Bereich sogenannter 
allgemeiner Grund- und Schlüsselqualifikationen sowie nach Weiterquali.fizicrung, wobei 
jeweils zuvor erworbene Bildung und Qualifikationen als Ausgangsbasis an Bedeutung 
gewinnen: 
- Internationalisierung des Arbeitsmarktes und damit einhergehend ein Bedarf, schulische 
Qualifikatio~en möglichst klar zu deklarieren, 

- geänderte Bildungsaspirationen der Schüler!innen in Form eines anhaltenden Trends zu 
höherer Bildung. . . 

2.2 VERÄNDERTE BEDJINGUNGlEN JIN~ DES SCHULWESENS 

- Vermehrte Werp'ung von Schulen und somit verstärkte Konkurrenz zwischen Schulen 
- Tendenzen zur Offnung der Schulen für neue Aufgaben 
- Tendenzen zu liberalerer Auslegung der Aufgaben der Schulen 
- Erhöhung der Durchlässigkeit des Schulwesens 
- geänderte Voraussetzungen dadurch, daß die HS-Reform andere Grundlagen für alle 9. 

Schulstufen geschaffen hat. 

1 In der AG "PL" arbeiten mit: Kurt Jäger, Josef Jocbinger, Elfriede Jugovic, Erwin Kämmerer. Franz Kral. 
Johann Kreuzberger, Walter Rauch, Konrad Schweinberger, Othmar Weissenlehner, Ernst Wieser, Edith 
Garderer-Witema; Koordination: Klaus Satzke, Ricbard Stockhammer 

2 
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3. HANDLUNGS VORSCHLÄGE MJrT UNTERSCHJfEDLICHER 
REICHWEITE 

3.Jl. JLÄNGlEmF1lU§1rJIGlE GIIUJNIDllLJINIIE,Jl»lDE SJICE ~CJ8[1r AUF Jl»EN 
POLITECHNISCHEN lLEHRGANG )BlESCJ8IJIt4,.NK1r 1UNJ!)l DAHER EINE 
STRUK1r1U1ruELlLE DABATIlE lIN DlER GJESAM1rJEN SEKUNDARSTUFE 2 
AUSLÖSEN SOlLlL1rJE 

3.11..11. Schaffummg tefumer dult"CllnllilissRgtellll Nahttsatellll.e 7!.W. $1). u. 1I.«Il. §CllBst 

- durch Annäherung der Aufgaben der 9 Schulstufen und 
- durch ausdrückliche Regelung der Übertrittsberechtigungen von der 9. Schulstufe in andere 

10. Schulstufen (ähnlich den UbertriUSberechtigungen zwischen HS und AHS). 

3.1.2 A1lllSdrickliclble ~hllllulDlg <dler lllOOiitliv 8!tlboonVn.ertelDl 9.§cllnstt fum 
der dl!llaYellll A\llISlbRllcJlulIllg 

unter Berücksichtigung des Inhalts (Wahlfächer) des erreichten Leistungsniveaus 
(Leistungsgruppen) zB durch Einrechnung in die Lehrzeit, durch Erleichterung der 
Durchlässigkeit vom Lehrabschschluß in verschiedene andere Bildungswege, indem die 
Qualifikationen der 9. Schst ausdrücklich berücksichtigt werden (und weitere Karrieren, wie 
zB die Erlangung gewisser Studienberechtigungen, erleichtern). 

3.2 KURZFrusTIGlE SOJFOlR'.lrMAßNA.mhIJEN Z1lrn. VlEIIm1ESS1EllUING 
POLYTlEC~SCHER1LEHRGÄNG1E 

Neukonzeption einer orientierenden (entscheidungsunterstützend), motivierenden 
Ein.gangsplhlass in den ersten Wochen des Unterrichtsjahres mit einem hohen Anteil von 
berufs- und lebenspraktischen Schulveranstaltungen. 
EntwiCklung eines $o~ohl nach Lei$t~gsni~~~u$ als auc~ nach 
IntexesseXA diffez:oen.a:iexteö JW.gebots, das aufVeX'gleic::hbaz:olltei t mit 
anderen Angeboten v9.n 9. Schulstufen abzielt und dadurch je nach FächerkombJ.nation bzw 
Leistungsniveau den Ubertritt in weiterführende Schulen ermöglicht bzw beim Ubertritt in die 
Lehre bestimmte Q1.llalifika'ltioneXil lmach Wiwe&aJ!. 1llUOld llmh.alt ausweist. 
Kooperation mit verschiedenen '!Institutionen (Schulen, Kammern, Innungen, usw) zur 
Sicherstellung bzw Anerkennung der angestrebten Qualifikationen. 

Mögliche nächste Schritte: 
Herstellen vo~ ~oüseüs @Dd ~~ep~&üa: ~~ ~eü Sofoxtm~lmahmenin 
den ersten Monaten des Kalenderjahres 1992, daraufhin Eröffnung neuer Möglichkeiten im 
Sinne von Scb.1l.ll1.~u.tonomie für das Schuljahr 1992/93, zunächst nicht als 
flächendeckende Anderung, sondern an Modellschulen, die tatsächlich ein entsprechend 
qualifiziertes Angebot sicherstellen können. ~ilmxic::b.tW!g WOllll qu&li 'ltätshebenden 
F 1 anki enmgeXil (Fortbildung, Weiterbildung, Schulausstattung, Kooperationen mit 
anderen Institutionen, usw). 

4. ANALYSEN, AUF WELCHEN DIE HANDLUNGS VORSCHLÄGE 
BASIEREN 

4.Jl. mSTOJruIScmES 

1966 
traten (im Zusammenhang mit dem Schulgesetzwerk 1962) ©lX'ei ~~feilmalllldez:o 
abgest~te ~~nahmelmin~: 
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- Verlängerung der allgemeinen Schulpflicht von 8 auf 9 Jahre 
- Beschäftigungsverbot vor Vollendung des 15. Lebensjahres 
- Einrichtung des Polytechnischen Lehrgangs2 als allgemeinbildende Pflichtschule auf der 9. 

Schulstufe3• 

1981 
Einführung einerseits der Leistungsdiffex:-enziexung in Deutsch und Mathematik 
sowie andererseits der Xnte&'esseIDldifferen::!d.e~9' in Form von alternativen 
Pflichtgegenständen<!t. 

1989 
Es wird in einer bestimmten Weise auf die lBIal.@pt$clbmüLxe:lE«)&'liIil (7. SchOG-NoveIle) 
reagiert, indem auch der PL die Lebende Fremdsprache in Leistungsgruppen führt. Daß der 
Polytechnische Lehrgang durch die HS-Reform auf alldere Gegebenbei t.en5 aufbauen 
kann, ist allerdings noch nicht sehr konsequent weitergedacht bzw steht noch bevor. 

Kur~f&'istiger A@sblick auf 1~~~ @IDld ~3~ 
-Die SchUG=Novelle6 wird voraussichtlich eine weitere Erhöhung der 
Durchlässigkeit. zwisclten Schultypen bringen, was ausdrücklich gerade für PL­
Absolventen im Hinblick auf Ubertritte in verschiedene 10. Schulstufen (je nach Fächerwahl 
und Leistungsniveau) bringen müßte; 

- auf Grundlage des geltenden SchOG könnte das Leistungs- und 
Interessenangebot am PL weiter ausgebaut werden, Schulversuche bzw Modellschulen 
könnten einiges erproben, 

- in einer SchOG=Wovelle könnte den bisherigen Veränderungen (der PL baut auf das 
Leistungsspektrum der HS auf und weitet seine Fächerpaleue ständig aus) Rechnung 
getragen werden; im Sinne der Schulaut,«)lIll.omie könnten neue Möglichkeiten eröffnet 
werden, dabei müßte die Sel)()stdefini t.iolm 1!.md Selbstdeskripticm der 
Leistungen des PL im lBIinblick a.uf 18:G WIld E'WR verdeutlicht werden. Die jetzige 
Bestimmung der Aufgaben des PL, §28, ist sehr elastisch bzw allgemein gehalten, vor allem 
wird sowohl vermieden die Vorbildung bzw die Eingangsvoraussetzungen entsprechend 
differenziert zu benennen, als auch die Ergebnisse und Bcrechtigungen (wohin das führt) 
klar und differenziert zu deklarieren. Folgende Neufassung wird zur Diskussion gestellt: § 
28. (1) Der PL schließt als 9. Schulstufe an die 4. Klasse (8. Schulstufe) der HS bzw AHS­
Unterstufe an. Der PL hat die Aufgabe, in einem einjährigen Bildungsgang die grundlegende 
Allgemeinbildung zu erweitern, zu vertiefen oder zu festigen und in Wahlangeboten vor 
allem allgemeine Grundlagen der Berufsbildung zu vermitteln, um die Schüler je nach 

2 Siehe Schulorganisationsgesetz §28-§33 
3 Dieses Mehr an Allgemeinbildung, vor allem die Verlängerung der Schulzeit, wurde einerseits als 

bildungspolitischer Fortschritt begrüßt andererseits als Zeitverlust angefeindet (zB ein Jahr keine 
Lehranfänger, und im Falle der 13. AHS-Schulstufe führte eine ähnlich gelagerte Auseinandersetzung 
überhaupt zur Sistierung der Reform). Insgesamt kann die damalige Ausdehnung der allgemeinen 
Schulpflicht als steckengebliebene Reform bezeichnet werden, weil damit eine Doppelnahtstelle geschaffen 
und bis heute nicht bereinigt wurde, und seitdem wurde immer wieder von einer Bildungssackgasse bzw 
fehlenden Einbindung des PL ins übrige Schulsystem gesprochen. 

~ Di~ Maßnahmen wurden in der 6. SchOG-Novelle (BGBI. Nr. 142/1980) beschlossen, nachdem zuvor 
breitangelegte und langjährige Schulversuche auf Grundlage der 4. SchOG-Novelle BGBI. Nr.234/1971 
stattgefunden batten. 

S Dweh die HS-85 ist eine Mittelstufenstruktur geschaffen, in der verschiedene Leistungsniveaus 
selbstverständlich sind, die ~ber auch eine Entsprechung in anderen Schultypen nahelegt. Was das für den 
PL als 9. Schulstufe mit verschiedenen Leistungsniveaus bedeutet, ist noch nicht zuende gedacht. 

6 Siehe Entwurf zur aktuellen SchUG-Novelle 

• 

4 
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Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit für das Berufsleben und zum Übertritt in die 
10. Schulstufe von mittleren oder höheren Schulen zu befähigen. Je nach Erfordernis können 
am PL auch Kurse für jene Schüler eingerichtet werden, welche die 8. Schulstufe nicht 
abgeschlossen haben, um ihnen weitere Bildungswege durch besondere Förderung zu 
ermöglichen; 'es ist aber auch denkbar; daß auf Grundlage der jetzigen SchOG­
Bestimmungen, die sehr weit gefaßt sind, die ersten Schritte in Richtung Neudefinition des 
PL über neue Lehrpläne und/oder neue Aufgabeninterpretationen am Schulort gesetzt 
werden bzw dies zunächst an Versuchsstandorten bzw "Modellschulen" fortschreitet'. 

- Gute i~hal '\tliclble Konzepte: "Festigung der allgemeinen Grundbildung im Hinblick auf 
das praktische L.eben und die künftige Berufswelt, sowie durch eine entsprechende 
Berufsorientierung auf die Berufswelt vorbereiten" (SchOG); daraus ergeben sich 

- - offene, stark persönlichkeitsbildende Anliegen (zB lLebenskunde) 
- - ein hoher Grad der Individualisierung und Knteressenentscheidungen der Schüler 
- - betontes Zusammenspiel von Hand, Kopf und Herz (weniger kopflastig als andere 

Schulen) , 

- - Berufsnähe ohne weitgehende Spezialisierung 
- - grundlegende allgemeine Berufsbildung in Form von berufsnaher bzw lebenspraktischer 

Allgemeinbildung, die derzeit schon weitgehend vergleichbar Oe nach Belegung der 
diversen alternativ gestellten PiIichtgegenstände) ist mit anderen 9. Schulstufen 

- gute oEgaJ.llil.i!$a:itoEi!$clble Konzepte wie 
- - 24,5 Ptlichtstunden für alle gleich, 9 Wahlpflichtstunden, also zusammen 33,5 

Pflichtstunden 
- - die Möglichkeiten, an außerschulischen lLemorten Praxisbezüge zu bekommen (ca 15% der 

gesamten Schulzeit) 

- und hohes ElO.gaJ.9Jemelm~ ~celh.X' ~ni.®l~E' !LJelblE'e~/iIDillllelIll (die, zugegebenermaßen zT 
aus der Not, fast keine Berechtigungen vergeben zu können, eine Tugend - jene starker 
Schülerorientierung - machen) 

- der PL ist eine Regi~mal!$~lh.\illl<e mit vielen, leicht erreichbaren Standorten (186 
selbständige Schulen mit 652 Klassen, zusätzlich 320 Klassen an Hauptschulen bzw 
Volksschulen); die hohe Zahl der angeschlossenen Klassen verdeutlicht, daß der PL 
jedenfalls zu einem Drittel, wahrscheinlich aber zur Hälfte derzeit eine t,ol%alschule, 
ansatzweise eigentlich eine 5. Hauptschulklasse ist. 

, Es darf daran erinnert werden, daß im jetzigen Parteienübereinkommen nur sehr allgemeine Aussagen stehen, 
die den PL jedoch nicht ausdrücklich ansprechen (dies auch deswegen, weil es bislang keine 
weitreichenden Schulverstlche gibt). Um diese allgemeinen Aussagen (kommentierende Klammem jeweils 
vom Verfasser) soll sich der PL natürlich annehmen: 
"Neue Anforderungen an das Bildungswesen und die Anhebung des allgemeinen Bildungsniveaus", 
"Internationalisierung und Interlrulturelles Lernen .•• EG-Richtlinien möglichst zugrunde legen" (= zB klare 
Selbstdefinition/deskription), 
"Weitere Qualitätshebung in der Berufsausbildung ••• verstärkte Berufsorientierung für die 10- bis 
14jährigen ... (entlastet den PL faktisch bzw eröffnet dadurch neue Aufgabengebiete) ..• Facbakademien 
sollen grundsätzlich ••• jungen Facharbeitern offenstehen (da könnte die Vorbildung zB im. PL 
qualifikationsrelevant werden)". 
"Dezentralisation, Autonomie und Mitbestimmungsmöglichkeiten an den Schulen .•. FesUegung des 
jeweiligen Schulprofils durch die jeweilige Schule ...... 
"Für ein umfassendes Schulangebot ••• besonders begabte und interessierte ••. behinderte und sozial 
auffallige Schüler". 

5 
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~.3 §1PlEZlDEJLJLlEIIm ANAJL 1{§lEN 

~ Die 1a~ $elb$'täUmdi~~Kl!. lPgl~'t~~lboois~llll~llil lrJ~h&'9Jälmgl2 mit 652 Klassen sind 
l[le.i1Ql.$~h1ll1elil für lltlceiIDle lRe~ioD.eIm mit rd~©lh1!Si©lblIDl.i 't'tlich :3 bis .fl 
lR:lasseXli. und als solche mit den VOZ'= 'iWOlOl. Wa~ht~ile!O. deZ' Kleinheit 
behaftet (Einzugsgebiet einiger Gemeinden bzw Stadtteile oder Kleinstädte) 0 Neben den 
selbständigen PL gibt es 3~(Ql JPlL=1ltlasseD. u die iIm ©Z'cgrauad!SiaJ.toZ'ischew 
Zu.sammeMang mit lHIa\l.llJPlt!Si~lhl\\!len (307) bzw Vollks!Sichulerm (13) geführt 
werden. Diese Schulen stellen ein besonderes Problem dar, weil das Wahlpflichtkonzept 
dort kaum zum Tragen kommt. Eine Minimalgröße für Polytechnische Lehrgänge sollte 
dringend empfohlen werden. 

- Die Entwicklung der ~©hül~&'~MllSrm c6l.!OOl JPll"GJ ist M!S'l©l\l.llt 1lmd &'elal.'tiv 
langsam riit!klä1l.ll.fi9' 0 Diese Entwicklung wird oft dramatisiert (der PL "stirbt"). 
Allerdings ist der PL nachwievor mit einem Anteil von ca 22,5% an allen Schülern der 9. 
Schst. die schülerreichste der vielen konkurrierenden Schultypen. die 9. Schulstufen 
führen. Diese Entwicklung dürfte in einem engen Zusammenhang zum Abwärtstrend der 
Lehrlingszahlen bzw zum Aufwärtstrend nach höherer bzw längerer Schulbildung stehen. 

- Zur Vo&'bil©l1!.llng' ~ 

Die P~Schüler lkommerm ~'@ ~iJ ~ <a\'@!S'l ©le&' lHI~'@JPl'tlS\~h1l.ll.11S 'ilmld ltAaJoellil ~u. 
9l(Ql~ ei1CM:HOl lHLauJPlts~lbllilllM$©lh1l1l.llf@ (Quereinsteiger = Drop-outs aus den 
weiterführenden Schulen, die während des Unterrichtsjahres dazukommen, nicht 
mitgerechnet) und 9JeheIDl ~1I.ll. liiilellllE' al!Si g)(Q)~ irm ~ie Lehxe 0 

~ Die Gesclbll~clhdt.$'lfe&''teillillX!9J beträgt etwa 2/3 männlich und 1/3 weiblich. 

• Das Lei!Sit1l.ll.llil9J!SisJPlekt~ ist zwar eher im unteren Drittel massiert, allerdings sind etwa 
10% auf dem obersten und etwa 30% auf dem mittleren Leistungsniveau. Jedenfalls ist es 
1!mhaJ.l t~aJ.~, so zu tun, als ob alle auf dem untersten Leistungsniveau sind, wie das die 
jetzige Berechtigungslage suggeriert, indem es gar keine mittleren und höheren 
Berechtigungen gibt. 

llH.e sta\ti$'ti!Si©lhle Th'!llil'twi©kl1Uillil.g' zeigt das Jl)il~a eill'M~&' bloßelill 
JPlflicb.t!Sie:lb:dlll!:l (PL). Die strukturelle Benachteiligung wirkt sich im Vergleich mit 
Schulen, welche bessere Konkurrenzbedingungen haben sowie den '1'XISXl!.Q ~u 
höl'me~ell:' und!. länge&' ©lallJllSZ'KlldlS&' laildW'Olgj', fatal aus. Die den PL betreffenden 
'lflSrschleppten lkleiRleKil. 1!!lIlld!. gj'r(b»~I2Kil. ~t~'it.lillZ'l?&'obleme der Schulen am 
Beginn der Sekundarstufe TI werden bedruckender. 

~A lEXK~g IDJIlE Ö§1r1EJruruE[CID§CI8I1E §<CI8I1UJL§'1rn.1IJJK'JrlOlR VlEUOJLG'lr ZWEJ[ 
ORDN1UNG§lPruNZlI1PlOEN~ Dm ElINANIDlER lERGÄNZlEN JßZW JßElEKNJFLU§§lEN 

OrdXilun.9J!SiJPlrin~ip 1, Gliederung der österreich ischen Schulen nach Bildungsinhalt und 
Bildungshöhe: 
Die Gliederung des österreichischen Schulwesens, wie sie im §3 des SchOG ausgeführt ist, ist 
bestenfalls als skizzenhaft stilisierend zu bezeichnen, keinesfalls aber als eindeutig ordnend. 
Der skizzenhaft stilisierenden Gliederung ist jene nach Bildungsinhalt (allgemeinbildend, 
berufsbildend und lebrer~ bzw erzieherbildend) sowie jene nach Bildungshöhe 
(PflichtssJlUlen, mittlere und höhere Schulen sowie Akademien) zuzuordnen; offensichtlich 
sind die Ubergänge, Schattierungen und Mehrfacb.fun.ktionen auf Grundlage dieser 
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• 

Gliederungen in vielen Schulen bzw Typen beträchtlich8• 

Ox-dnungsprin.:;idp l, systematische Berücksichtigung der individuellen Ambitionen der 
Schüler, Förderung u. Durchlässigkeit: 
Neben dieser (skizzenhaft stilisierenden) Gliederung gibt es im selben §3 des SchOG ein 
~eites Prinzip, jenes der Durchlässigkeit, wonach "der Erwerb höherer Bildung und der 
Ubertritt von einer Schulart in die andere allen hiefür geeigneten Schülern zu ermöglichen 
ist"9. In gewisser Weise ist das Ordnungsprinzip 2 ein Unordnungsprinzip. 

Diese gehen darauf zurück, daß zwar im SchoG 1966 der PL eingerichtet wurde, was der 
Verlängerung der allgemeinen Schulpflicht von 8 auf 9 Jahre (1966) entsprach, die 
Schulstruktur aber (mit Ausnahme der Schaffung des PL) keine Veränderung diesbezüglich 
erfahren hat. Obwohl nahezu alle Schüler desPL echte Schüler der 9. Schst sind (also die acht 
Schulstufen davor erfolgreich abgeschlossen haben), hat keine systematische Einbindung der 
PL-Absolventen in die übrigen Bildungswege nach der 9. Schst stattgefunden. Auch für den 
Eintritt in das duale System hat die Verlängerung der Schulpflicht keine konsequente 
Auswirkung nach sich gezogen. 
Dia Gründung das ~L (1~~6» ~~ ~l$~ ~l~ @berbl~ib~el dax 
steckengebliebenen Sc~~lxef~x.w so~o~l von Sekundaxstufe I ~ie 
auch von Sekl\lwd.axs'il;ufe II bea.:eiclbumet ~exdeXi}.: Die Forderungen nach 
einer 5 oder 6 stufigen, möglichst einheitlichen Mittelstufe (SPO), war~n genausowenig 
konsensfähig wie die Forderungen nach einer 5-stufigen Grundschule (OVP). 

5. SKIZZE VON ,LÖSUNGSLOOEN FÜR ALLE 9. SCHULSTUFEN UND 
DEREN ANSCHLUßMÖGLICHKEITEN 

a) Die Hau~~n~'il;= ~a.:~ V~xteil~g$$~ell~ ~@x ~©~ulb~~a~hselist 
zwischen 8. u. 9. Schulstufe (=Schst.); zwischen 9. ll. 10. Schst. gibt es derzeit keine 
allgemein durchlässige (zweite) Nahtstelle, vielmehr führt die fe~leXl\de 
~weite W~t$tel1e a.:wi$cheXl\ ~o UD~ l~o ~ch~l$t~~ezurUmgehung 
des Polytechnischen Lehrgangs bzw zu Menilläcb.ti~ex OCoXl\kuxxelOl~ seites der 
BMS und BHS sowie ARS. Die Sozialpartner weisen immer wieder (zB in der Studie 
Bildung 2000) darauf hin, daß durch die Betonung der Hauptnahtstelle (zwischen 
8. u. 9. Schst) faktisch eine o°lrimlei t\\l.lIDl.gOO ~\Wiil 'W'ei texfWblxeXl\öJ.eXl\ Sch\!.l!l~e~en 
eingerichtet ist. Dadurch werden in der ~©l~~ viele llJ)xoj?=out$ systematisch provoziert 
bzw defakto produziert10 • 

• a_> 5lCB.iU"l!"tJlITG !6I!&m DtmCll!LfurJSXGlm w~~ m:1 0 ~ 0 U 0 110l 0 ~CU'E 

--> durch Annäherung der Aufgaben "-er 9 Schulstufen und 
--> durch ausdrückliche Regelung der Ubertrittberechtigungen 

wie zB zwischen HS und ARS 

8 So führt die HS offensichtlich und gesetzlich legalisiert in einem bestimmten Leistungsbereich zu 
vergleichbaren Berechtigungen wie die ARS-Unterstufe; so führt die HTL wie die ARS zur allgemeinen 
Hochschulreife; so kann das 9. Jahr der allgemeinen Schulpflicht in sehr vielen sehr unterschiedlichen 
Schulen absolviert werden usw. 

9 Es spricht somit sehr viel dafür, daß auch der PL diesen Auftrag in lcreativer und regional bzw lokal 
angemessener Weise realisiert. 

10 Der PL steht in Konkurrenz mit allen weiterführenden Schulen und hat im Match um Berechtigungen 
derzeit nichts zu vergeben. Wenn man sich zur Konkurrenz zwischen Schulen bekennt, dann müssen auch 
einigermaßen faire Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden, sonst müßte man so konsequent sein zu 
sagen, ungleicher Wettbewerb ist auf mittelfristige Verdrängung des von vornherein Benachteiligten 
angelegt. 
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1o} Der positive Pli-AbschlUß (wie alles vor der 10. Schst) findet auch keine 
ausdrückliche Anxecb.un.g in der dualen Ausbildwng. Das hängt auch 
damit zusammen, daß es bislang keine klar deklarierten Qualitätsschienen oder -niveaus im 
dualen Ausbildungswesen gibt. Dafür ist zwar nicht das Unterrichtsressort ~tändig, 
sondern die ua BWK. und das Wirtschaftsministerium, erwähnenswert ist dieses Problem 
trotzdem, weil auch dies ~olgeW'i:!l:'k\lW.9Jen hat, 

- auf das Ansehen dieses Bildungswegs (pL und was davor liegt), 
Q auf das Ansehen von Lehrabschlüssen vor allem im internationalen Vergleich, also auf dem 

europäischen Arbeitsmarkt, 
Q außerdem wird damit auch die Durchlässigkeit von der Lehre zl!.rück ins Schul- und 

Hochschulwesen berührt, bis hin zur 'Notwendigkeit' diverser Uberleitunmgslehrgänge und 
sogenannter Berufsakademien (W1FI und Handelskammer) usw. 

===» ~XCJm ~c:mromG DD lPOSX!fX'IY ].}JBsox..m:~ ~ 0 g)CSST XL1 

Dm ~ ~US1aXXoDWG ( durch Einrechnung in die Lehrzeit, 
Erleichterung der Durchlässigkeit vom Lehrabschschluß in 
verschiedene andere Bildungswege). 

6. SYS1EM[ATISCHE KONSEQUENZEN FÜR DEN BEGINN DER 
SEKUNDARSTUFEN 2 . 

= imillllal Uiclbl ~ 
- - Annäherung der Aufgaben aller 9. Schst, indem einerseits die Allgemeinbildung der 8. 

Scbst weitergeführt wird, andererseits jene allgemeinen bzw generellen Fähigkeiten der 
Berufsbildung betont wahrgenommen werden, die auf der 9. Scbst sinnvollerweise plaziert 
werden können, 

- - dies berührt die Zielstellungen der Schulen der 9. Scbst, welche im SchOG neu zu regeln 
wären, sowie die Palette der Unterrichtsgegenstände. die teilweise im SchOG geregelt sind, 

sowie 
- - Gestaltung der Lehrpläne; 
= fo~~ 
- - Neuregdung der Eingangsbedingungen (Übertrittsbestimmungen) von den verschiedenen 

9. Schst. in die verschiedenen 10. Schst, mit dem Ziel, Durchlässigkeit (allenfalls bei einem 
entsprechendem l..esitungsprofil) herzustellen 

- - Formulierung von Übertrittsberechtigungen in den jeweiligen Zeugnissen auf Grundlage 
entsprechender (zT geänderter SchOg Bestimmungen) 

= o:!l:'gani$a~Q:!l:'is~~: 
die bisherigen Sehultypen der 9. Sehst (PL, BMS, lBHS,AHS) sowie die BPS bestehen mit 
nuancierten Aufgaben weiter und lösen die im Hinblick auf Durchlässigkeit leicht 
geänderten AufgabensteIlungen im eigenen Bereich oder durch Kooperation mit anderen 
Schulen. 

7. SCHJW18ÜBERLEGUNGEN 

~~iolg~aE~~ge~~ 
Echte Nahtsrelle auf der 9. Schst, mehr Gewicht auf Allgemeinbildung sowie allgemeine 
Anliegen da Berufsbildung auf allen 9. Sehst, verbesserte Orientierungsmöglichkeiten auf der 
9. Schst, wa:Uger PL-Umgeher, Beseitigung von Benachteiligungen der PL-Absolventen, 
wenigerdrop-Outs am Ende der 9. Schst. 
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Kost.en~ 
Vermutlich lediglich im Sinne von Lehrplanentwicklung bzw Harmonisierung und 
Lehrerfortbildung, weniger versteckte Kosten durch mißglückte Schullaufbahnen. 

Be~ug ~um ~egiexung$pEO~E~g 
Viele allgemeine Bezüge. 

VereinbaEkei~ die seE kleinen ~ef~~ deE ~o ~©h$~ mi~ gEößeEen 
Reformperspek~iven~ 
Der oben gemachte Reformvorschlag versteht sich als ~illlli.lii1lal vOEs©lmlag, der die ärgsten 
Ungereimtheiten und strukturellen Benachteiligungen des PL reparieren würde. 
Gleichzeitig kommt in diesem Vorschlag das Bemühen um Eröffnung bzw lalSa©h~uX!9J 
'Wei 'teZ'ges'teck~eE RefoZ'mgp~"llnldlsäi:(t~e zum Ausdruck: 
In einer Gesellschaft mit dynamischer gesellschaftlicher und wirtschftlichlberuflicher 
Entwicklung ist eine brei ~e (G~<d!.1~gelllllli>il<d!.1!lI.ln\g mit lmidffit ~u froh 
einset~end.e Spezialisie~g wichtig. Anders gesagt: Bildungs a bzw 
Berufsbildungsmobilität ist wichtig, dabei soll die mit dem Wandel einhergehende 
Entwertung jeweiliger Vorbildung durch die entsprechend starke Gewichtung der allgemeinen 
Bildungselemente möglichst gering sein. IDie IDluE©hlässigklSi ~ der verschiedenen 
Bildungsgänge ist dabei von größter Bedeutung. 
Daher wurde eine Annäherung der verschiedenen 9. Schst vorgeschlagen, wobei diese 
Annäherung durch Betonung der Allgemeinbildung und allgemeiner Berufsbildungselemente 
ermöglicht wird. 

2022/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 13 von 13

www.parlament.gv.at




